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Bauleitplanungen der Ortsgemeinde Herresbach, Ihre Nachrichten 

vom 25.05.21
  An: 24.06.2021 15:20

Kopie:

Von:

An:  

Kopie:

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

zu den Bauleitplanungen der Ortsgemeinde Herresbach erlauben wir uns aus  
straßenbaubehördlicher Sicht folgende Anmerkungen .

 

Das Plangebiet „In der Kürt“ befindet sich um Zuge der freien Strecke der B  258.

Die Erschließung erfolgt über eine rückwärtige neue Gemeindestraße , die über eine 
vorhandene Anbindung an die B 258 erschließt.

Die erforderlichen Sichtdreiecke im Einmündungsbereich sollten im Plan dargestellt werden  
und sind zwingend freizuhalten, insbesondere auch von späteren sichtbehindernden  

Einfriedungen oder Heckenanpflanzungen.

 

Das Plangebiet „Im Bungarten“ wird über das vorhandene Gemeindestraßennetz  
erschlossen.

 

In beiden Verfahren erfolgt die hinzukommende Wohnbebauung in Kenntnis der  
vorhandenen Verkehrslärmsituation ausgehend von der B  258.

 

Daher hat die Ortsgemeinde Herresbach hat durch entsprechende Festsetzungen in der  
Planurkunde bzw. in den textlichen Festsetzungen zum o . g. Bauleitplan den Erfordernissen 

des § 1 Abs. 5 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zum Schutz vor  

solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung bzw. Minderung solcher Einwirkungen, für die 

zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen im Innen - und 

Außenwohnbereich in ausreichendem Maß Rechnung zu tragen .

Die hierzu erforderlichen Nachweise sind durch die Trägerin der Bauleitplanung in eigner  

Verantwortung zu erbringen. Sie trägt die Gewähr für die Richtigkeit der schalltechnischen  

Beurteilung.

Die Gemeinde hat mit der Festsetzung bzw . Durchführung der infolge der Bauleitplanung  

erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen auch sicherzustellen , dass der Straßenbaulastträger 

bei einem künftigen Neubau oder der wesentlichen Änderung der B  258 nur insoweit 

Lärmschutzmaßnahmen zu betreiben hat , als diese über das hinausgehen, was die 

Gemeinde im Zusammenhang mit der Bauleitplanung bereits hätte regeln müssen .

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag 
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Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz
Fachgruppe Betrieb
Ravenéstraße 50
56812 Cochem
 
Tel.:  02671 - 983 - 
Fax.: 02671 – 29141-
E-Mail: @lbm-cochem.rlp.de
Internet:    lbm.rlp.de
 
 

Verstärkung gesucht: karriere-im-lbm.de
 
Der LBM verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich nach den geltenden  
Grundsätzen der EU-DSGVD. Alle Informationen zu dieser Verabeitung und ihren 
Rechten erfahren Sie auf unserer Internetseite unter  www.lbm.rlp.de/Datenschutz 
oder bei unseren behördlichen Datenschutzbeauftragten unter  
DatenschutzbeauftragterLBM@lbm.rlp.de
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Kernarbeitszeiten 
09:00-12:00 Uhr 
14:00-15:30 Uhr 
Freitag 9:00-12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
Bus ab Hauptbahnhof 
Linien 8,9,27,460 bis Haltestelle 
Stadttheater 

Parkmöglichkeiten 
Parkhaus Görresplatz 
Behindertenparkplatz: Regierungsstr. 
vor dem Oberlandesgericht 

  

 
 
 
 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Postfach 20 03 61 | 56003 Koblenz 

  

Per E-Mail 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Vordereifel 

@vordereifel.de 
verbandsgemeinde@vordereifel.de 

 REGIONALSTELLE  
GEWERBEAUFSICHT  
  
Stresemannstraße 3-5  
56068 Koblenz  
Telefon 0261 120-0  
Telefax 0261 120-2171  
poststelle@sgdnord.rlp.de  
www.sgdnord.rlp.de  
 
12.07.2021 
 

Mein Aktenzeichen 
23/01/6/2021/0218/  
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 
25.05.2021 
 
 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
t  
@sgdnord.rlp.de 

 

Telefon / Fax 
0261 120-  
0261 120  
 

 

 

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Herresbach 

Aufstellung des Bebauungsplanes "In der Kürt" 

Anhörung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

aus Sicht des Immissionsschutzes ergibt sich zur o. a. Bauleitplanung folgendes: 

 

Das Planvorhaben grenzt westlich sowie teilweise nördlich an das Sonder-Immissi-

onsgebiet Nürburgring (SIG NBR) an. Durch den Betrieb des Nürburgrings liegen im 

Einwirkungsbereich bereits Lärm-Immissionskonflikte vor, was mittels verschiedener 

Begutachtungen behandelt wurde. 

 

Zur Lösung von möglichen Konfliktsituationen hinsichtlich des Plangebietes wird die 

Durchführung einer Prognoseberechnung unter Beachtung der Vorbelastung (Betrieb 

Nürburgring und ggf. weitere) sowie der Gesamtbelastung empfohlen. Ggf. sind geeig-

nete Lärmschutzmaßnahmen festzulegen. 
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Durch geeignete textliche Festsetzungen können die ermittelten Bewertungsmaßstäbe 

einschließlich geeigneter Innenschallschutzziele sowie die ergänzende Eintragung 

entsprechender Grunddienstbarkeiten in das Grundbuch formuliert werden, um Bau-

willige auf die Lärmthematik vorzubereiten. 

 

Bei der Prognoseberechnung gilt es zu berücksichtigen, dass angrenzend an das SIG 

NBR eine Gemengelage im Sinne der Nr. 6.7 der Technischen Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm 1998 (TA Lärm) vorliegt. Diese begründet unabhängig von der tatsächli-

chen Nutzung des Nürburgrings einen Schutzanspruch bzgl. der durch den Betrieb 

des Nürburgrings verursachten Geräuchimmissionen in Höhe von 60 dB(A) tags ent-

sprechend Nr. 6.1c TA Lärm (Anmerkung: heute Nr. 6.1d TA Lärm) für die Gebietska-

tegorie Misch- bzw. Dorfgebiet1. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

 

gez. 

 

                                            
1 Gutachten Nr. 5700.4-16 – G III, Lärmfachliches Gutachten Nürburgring Teil III – Immissionsprognose 
vom 18.11.2016 
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Aufstellung BPlan 'In der Kürt' - Früh BT
Bauleitplanung  An: ' @vordereifel.de' 02.07.2021 08:40

Gesendet von:
" " 

< @sgdnord.rlp.de>

Kopie:
"' @kvmyk.de'", 
"' @kvmyk.de'", 

" @kvmyk.de'"

Von: "Bauleitplanung" <Bauleitplanung@sgdnord.rlp.de>

An: "' @vordereifel.de'" < @vordereifel.de>, 

Kopie: " @kvmyk.de'" < @kvmyk.de>, 
"' @kvmyk.de'" < @kvmyk.de>, "' @kvmyk.de'" 
< @kvmyk.de>

Gesendet von: " " < @sgdnord.rlp.de>

Protokoll: Diese Nachricht wurde weitergeleitet.

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB;
Ihr Schreiben vom 25.05.2021, Unser Aktenzeichen: 324-137-03035.04
Bearbeiter: @sgdnord.rlp.de 
Tel.: 0261/120-
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
zur oben genannten Maßnahme nehmen wir wie folgt Stellung:

 

1.      Oberflächenwasserbewirtschaftung 
Die Beseitigung des Niederschlagswassers hat unter Berücksichtigung der §§ 5 und 
55 WHG und des § 13 Abs. 2 LWG zu erfolgen.
 

2.      Schmutzwasserbeseitigung 
Ausschließlich das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser ist an die  
Ortskanalisation mit zentraler Abwasserreinigungsanlage anzuschließen.
 
Weiterhin sind bei der Erstellung der Antragsunterlagen für die Anpassung der  
wasserrechtlichen Erlaubnis Nachweise vorzulegen, aus denen die Auswirkungen 
des Schmutzwasseranfalls aus dem Bebauungsplangebiet auf im Wasserweg  
folgende Mischwasserentlastungsanlagen hervorgehen.
 

3.      Allgemeine Wasserwirtschaft / Starkregenvorsorge
Durch die vorgesehene Maßnahme sind keine Oberflächengewässer betroffen .
 
Wir bitten um Beachtung unserer Allgemeinen Hinweise zur Starkregenvorsorge :
 
Mögliche Gefährdungen durch Sturzfluten nach Starkregen sollten bei der  
Bauleitplanung berücksichtigt werden. Hierzu stellt das Landesamt für Umwelt (LfU) 
den Kommunen Gefährdungsanalysen mit ausgewiesenen 
Sturzflutentstehungsgebieten nach Starkregen (Hochwasserinfopaket, Karte 5) zur 
Verfügung; zu erreichen über https://aktion-blau-plus.rlp-umwelt.de/servlet/is/8960/.
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Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bitten wir darum, bei der Aufstellung der 
Bauleitplanung die gefährdeten Gebiete von einer Bebauung freizuhalten und 
Notwasserwege sicherzustellen, die einen möglichst schadlosen Abfluss der 
Wassermassen durch die Ortschaft ermöglichen. Eventuelle Neubauten sollten in 
einer, an mögliche Sturzfluten angepassten, Bauweise errichtet werden. Für die 
Evaluierung und Planung solcher Maßnahmen wird die Erstellung eines örtlichen 
Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes für die Gemeinde empfohlen. Im 
Rahmen dieser Vorsorgekonzepte werden konkrete Maßnahmen zur 
Schadensvermeidung bzw. ‑verringerung erarbeitet. Die Erstellung wird von der 
Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes Rheinland-Pfalz mit einem Zuschuss in 
Höhe von bis zu 90 % gefördert. Für die Erstellung von Starkregen- und 
Hochwasservorsorgekonzepten liegen Broschüren des Informations- und 
Beratungszentrums Hochwasservorsorge (IBH) vor. Gerne kann auch ein 
Beratungstermin mit Kollegen des IBH sowie des Kompetenzzentrum für 
Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement (KHH) bei der Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft Koblenz, 
vereinbart werden. Sollte für die Gemeinde schon ein Vorsorgekonzept vorliegen 
oder sich in der Aufstellung befinden, so sollten dessen Ergebnisse in der 
Bauleitplanung berücksichtigt werden.
 
Generelle Informationen zur Starkregenvorsorge finden Sie unter folgendem Link :
https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-bo-den/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/s
tarkregenvorsorg/
 
Weitere Belange unserer Regionalstelle werden nicht berührt .
 

4.      Abschließende Beurteilung
Unter Beachtung der vorgenannten Aussagen bestehen gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplanes aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken.
 
Ihre zuständige Kreisverwaltung erhält diese Mail in cc zur Kenntnisnahme. 
 
Hinweis: Unsere Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung werden künftig in  
der Regel elektronisch über dieses Postfach versendet . Wenn Sie eine 
Papierfassung benötigen, bitten wir um kurze Mitteilung.
Künftige Anfragen um Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung können Sie  
uns gerne ebenfalls auf diesem Wege an die Adresse  
bauleitplanung@sgdnord.rlp.de  übermitteln. Sie gilt zunächst nur für die 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Koblenz. Andere 
Abteilungen oder Referate in unserem Hause bitten wir auf separatem Wege zu  
beteiligen.
 
 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

--

 

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Koblenz

 

STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION NORD
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Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Direktion Landesarchäologie I Außenstelle Koblenz

Niederberger Höhe 1 I 56077 Koblenz

Direktion

Landesarchäologie

Außenstelle Koblenz

Niederberger Höhe 1

56077 Koblenz

Telefon 0261 6675 3000

landesarchaeologie-koblenz

@gdke.rlp.de

www.gdke.rlp.de
Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Postfach 2051

56710 Mayen

Mein Aktenzeichen

2021_0491 1

Ihre Nachricht vom

25.05.2021

Aufstellung

Datum

10.06.2021.

Ansprechpartner / Email

@gdke.rlp.de

Telefon

0261 6675 

(bitte immer angeben)

hier:

Beteiligungsart § 4 Abs. 1 BauGB

Gemarkung Herresbach

Projekt Bebauungsplan "In der Kürt"

Betreff Archäologischer Sachstand

Erdarbeiten Verdacht auf archäologische Fundstellen

Westlich der Ortslage Döttingen befindet sich eine 
frühgeschichtliche Gräbergruppe. Solche Grabanlagen reihen sich 
fast immer entlang von historischen Straßentrassen auf. 
Entsprechend der Anordnung der Grabanlagen ist damit zu 
rechnen, dass der vermutete Straßentrassenverlauf durch die  
Planfläche tangiert wird. Entsprechend sind die Erdarbeiten im 
Plangebiet durch einen Mitarbeiter unserer Dienststelle zu 
begleiten. Dies gilt insbesondere für den Bau der 
Erschließungsstraße.

1502

Überwindung / Forderung: 

Bekanntgabe des Erdbaubeginns

Erläuterung Überwindungen / Forderungen

Bekanntgabe des Erdbaubeginns

Der Vorhabenträger ist auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht (§16-21 DSchG RLP) 
hinzuweisen. Der Baubeginn ist mindestens 2 Wochen vorher per Email über landesarchaeologie-
koblenz@gdke.rlp.de oder telefonisch unter 0261 6675 3000 anzuzeigen. Weiterhin sind der 
Vorhabentsräger wie auch die örtlich eingesetzen Firmen darüber zu unterrichten, dass ungenehmigte sowie 
unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Bereichen, in denen archäologische Denkmäler vermutet werden, 
nach § 33 Abs. 1 Nr. 13 DSchG RLP ordnungswidrig sind und mit Geldbußen von bis zu 125.000 Euro 
geahndet werden können (§33 Abs. 2 DSchG RLP).

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 

Verdacht auf archäologische Fundstellen

Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie in diesem Bereich keine konkreten Hinweise auf 
archäologische Fundstellen vor. Allerdings stufen wir den Planungsbereich aus topographischen 
Gesichtspunkten als archäologische Verdachtsfläche ein. Dementsprechend können bei Bodeneingriffen 
bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer Zerstörung durch die 
Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen.

Seite 1 von 2
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Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäologie. Eine 
Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der 
Direktion Landesdenkmalpflege (landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert eingeholt werden.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder Emailadresse zur Verfügung. Bitte 
geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an.

Seite 2 von 2
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Referenzen

Ansprechpartner

Telefonnummer

Datum

Betrifft

Deutsche Telekom Technik GmbH 
PTI 14, Polcher Str. 15-19, 56727 Mayen 

  

Deutsche Telekom Technik GmbH | Landgrabenweg 151, 53227 Bonn | +49 228/181-0 | www.telekom.com 
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 
Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Peter Beutgen, Maria Stettner 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 
 

 

 
 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken Ihnen für die Mitteilung Ihrer Planungsabsichten.  
 
Die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 
68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, 
alle Rechte und Pflichten der Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Wir weisen jedoch auf folgendes hin: 
 
Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom 
Deutschland GmbH zur Versorgung des o. g. Neubaugebietes mit 
Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom Deutschland GmbH. Daher ist die 
Verlegung neuer Telekommunikationslinien (TK-Linien) erforderlich. 
 
Daher beantragen wir folgendes sicherzustellen, 
- dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine 
ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege 
möglich ist, 
- dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Telekom 
Deutschland GmbH als zu belastende Fläche festzusetzen entsprechend § 9 (1) Ziffer 21 
BauGB eingeräumt wird, 

Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel 
 
Kelberger Str. 26 
 
56727 Mayen 
 
 
per E-Mail: @vordereifel.de 

Ihre E-Mail vom 25.05.2021 
 ( @telekom.de) 

+49 2651 980-455 
11.06.2021 
Bebauungsplan der Ortsgemeinde Herresbach, "In der Kürt" 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
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DATUM

EMPFÄNGER

SEITE

 
 
2 

 

 

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
Hausanschrift: Philipp-Reis-Str. 2, 76137 Karlsruhe | Besucheradresse: Polcher Str. 15-19, 56727 Mayen 
Postanschrift:  Philipp-Reis-Str. 2, 76137 Karlsruhe                      
Telefon: +49 721 351-0 | Telefax: 0000 000000 | Internet: www.telekom.de 
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68, IBAN: DE1759 0100 6600 2485 8668, SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 
Aufsichtsrat: Dr. Dirk Wössner (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Maria Stettner, Dagmar Vöckler-Busch 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190 Aufsichtsrat, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 
 
 
 
 

 

 

12
3 

45
6 

78
9 

0 

- dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 
nach DIN 1998 vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für 
Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt. 
 
Wir bitten folgenden fachlichen Hinweis in die Begründung des Bebauungsplanes 
aufzunehmen. 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das 
„Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass 
durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der 
Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass für die Arbeiten der Telekom Deutschland GmbH ein mit uns abgestimmtes eigenes 
Zeitfenster eingeplant wird. 
 
Bitte informieren Sie uns 3 Monate vor Beginn der Erschließungsarbeiten, damit alle 
Koordinationsvorteile für den Aufbau der Telekommunikationsversorgung genutzt werden 
können. 
 
Bitte beteiligen Sie uns weiterhin im Rahmen des Bauleitplanverfahrens bei der Aufstellung 
von Bebauungsplänen gemäß § 4 des BauGB. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
           i.V.                                  i.A.  
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0228 5504-

durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr

@vordereifel.de

25.05.2021

K-IV-648-21

Bebauungsplan der Ortsgemeinde Herresbach, "In der Kürt"

berührt, jedoch nicht beeinträchtigt.

mil Flugplatz Büchel

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Nur per E-Mail

Aktenzeichen Ansprechperson Datum,

45-60-00 /

BETREFF

Anforderung einer Stellungnahme;

BEZUG Ihr Schreiben vom

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel
Kelberger Straße 26
56727 Mayen

Telefon E-Mail

baiudbwtoeb@bundeswehr.org

hier:

- Ihr Zeichen:25.05.2021

gemäß § 4(1) BauGBBeteiligung als Träger öffentlicher Belange

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

INFRASTRUKTUR

WWW.BUNDESWEHR.DE

BUNDESAMT FÜR
INFRASTRUKTUR, 
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER 
BUNDESWEHR                         
                                                   
                                                   
                   
                                           
Fontainengraben 200
53123 Bonn                  
Postfach 29 63
53019 Bonn

Tel. 	+ 49 (0) 228 5504-
Fax	 + 49 (0) 228 55489-5763

REFERAT INFRA I 3

4571

Mit freundlichen Grüßen   
Im Auftrag
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VG Vordereifel - OG Herresbach - Bebauungsplan "In der Kürt" - RMR 

Aktenzeichen: 21000365
  An: @vordereifel.de' 27.05.2021 16:20

Von:  < @rmr-gmbh.de>

An: "' @vordereifel.de'" < @vordereifel.de>, 

 

 

RMR  Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m . b. H.
Godorfer Hauptstraße  186, 50997 Köln
 
Mainline Verwaltungs -GmbH
Tiefer 5, 28195 Bremen
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
von der vorgenannten Maßnahme werden weder vorhandene Anlagen noch  
laufende bzw. vorhersehbare Planungen der RMR-GmbH sowie der Mainline 
Verwaltungs-GmbH betroffen.
 
Falls für Ihre Maßnahme ein Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft  
gefordert wird, muss sichergestellt sein, dass dieser nicht im Schutzstreifen unserer 
Leitungen stattfindet.
 
Sollten diese Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden , bitten wir um erneute 
Beteiligung.
                                                     
Mit freundlichen Grüßen      
 
i. A. 
 
RMR - Abteilung Wegerecht
 
RMR Aktenzeichen : 21000365
 
 
************************************************************
Abteilung TW - Wegerechte / Leitungsüberwachung / Rechtsangelegenheiten
Godorfer Hauptstraße 186
50997 Köln
 
Telefon:    02236 / 8913-
Telefax:    02236 / 8913-3-
Email:      wegerecht@rmr-gmbh.de
************************************************************
Für Anfragen zur Leitungsauskunft nutzen Sie bitte ab sofort nur noch die kostenfreie BIL  

Leitungsauskunft  www.bil-leitungsauskunft.de !
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Bebauungsplan „In der Kürt“ der Ortsgemeinde Herresbach 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB  
 
Sehr , 
 
vielen Dank für die Einbindung in das o. g. Verfahren. Da aus Sicht der IHK Koblenz keine wirtschaftlichen Belange 
durch die Planung betroffen sind, übersenden wir Ihnen keine Stellungnahme.   
 
Sollten im weiteren Verfahren Informationen vorliegen, die von Bedeutung für die hiesigen Unternehmen sind, bitten 
wir um erneute Einbindung der IHK Koblenz als Vertreter der regionalen Wirtschaft. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Regionalgeschäftsführer 
 
 

IHK-Regionalgeschäftsstelle Mayen-Koblenz l Schlossstraße 2 l 56068 Koblenz  Regionalgeschäftsstelle für Mayen-Koblenz 
 
Ihre Zeichen/Nachricht vom 
25.05.2021 

Per Mail an: @vordereifel.de  
Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel 

 
Hausener Straße 47 
56736 Kottenheim 

Ihre Ansprechpartnerin 

Martin Neudecker 

E-Mail @koblenz.ihk.de 

Telefon  0261 106-  

Fax 0261 106-55  
 

 
  

Koblenz, 9. Juni 2021 
 

http://www.ihk-koblenz.de/


Geschäftsführer: Marc-André Wegener
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zuständig
Durchwahl 0201/3659-

Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel
Fachbereich 2

Kelberger Straße 26
56727 Mayen

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Anfrage an unser Zeichen Datum
25.05.2021 PLEdoc 20210601987 11.06.2021

Bebauungsplan "In der Kürt" der Ortsgemeinde Herresbach; Hier: Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete 
Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten 
Maßnahme nicht betroffen werden:

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, 

Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH)

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten 
Abstimmung mit uns.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-

Anlage(n)
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph)





AW: Bebauungsplan der Ortsgemeinde Herresbach, "In der Kürt", 

Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB
  An: ' @vordereifel.de' 14.06.2021 09:11

Von: " " < @wald-rlp.de>

An: "' @vordereifel.de'" @vordereifel.de>, 

Sehr ,
anbei sende ich ihnen die Stellungnahme des Forstamtes Ahrweiler für den Bebauungsplan der 
Ortsgemeinde Herresbach ,, In der Kürt''.

Aus forstrechtlicher Sicht bestehen keine Einwände gegen den oben aufgeführten Bebauungsplanes 
der Ortsgemeinde Herresbach. 

Da i. S. d. § 3 Landeswaldgesetzes (LWaldG) keine Waldflächen betroffen sind.

Auszug § 3 LWaldG:

“(1) Wald im Sinne des Gesetzes ist jede mit Waldgehölzen bestockte zusammenhängende 
Grundfläche ab einer Größe von 0,2 Hektar und einer Mindestbreite von 10 Metern. (…)”

 

Da in diesem Verfahren der Fachbeitrag Naturschutz und die darin getroffenen Aussagen für den 
Ausgleich der Inanspruchnahme der Flächen noch nicht bekannt sind, weisen wir vorsorglich darauf 
hin, dass ein geplanter Ausgleich im Wald mit dem Forstamt abzustimmen ist .

Mit freundlichen Grüßen,
im Auftrag

(Stellv. Amtsleiter & Büroleiter Forstamt Ahrweiler)

Landesforsten Rheinland-Pfalz
Forstamt Ahrweiler
Ehlinger Straße 72 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 02641/91279-
Mobil:    
Email: @wald-rlp.de
www.wald-rlp.de



AW: Bebauungsplan der Ortsgemeinde Herresbach, "In der Kürt", 

Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB
  An: @vordereifel.de 17.06.2021 15:14

Von: " " < @enm.de>

An: " @vordereifel.de" < @vordereifel.de>, 

Sehr ,
 
vielen Dank für Ihre Information über die Aufstellung des Bebauungsplanes  "In der 
Kürt" der Ortsgemeinde Herresbach nach § 4 Abs. 1 BauGB.
 
In der Ortsgemeinde Herresbach betreiben wir derzeit keine Netzanlagen.
Anregungen sind nicht vorzubringen.
 
Zur Beantwortung evtl. Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
 
Freundliche Grüße
 

 

  

i. 

A.

 

Asset‑Management 

Gas/Strom/Wassernetze

Netzstrategie ‑ Netzentwicklung

 

Telefon: +49 261 2999-

Fax: +49 261 2999-

E‑Mail: @enm.de

Internet: www.energienetze-mittelrhein.de

 

Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG

Schützenstraße 80‑82

56068 

Koblenz

 

Sitz der Gesellschaft: Koblenz | Amtsgericht: Koblenz HRA 21594 | Persönlich haftende 

Gesellschafterin: Energienetze Mittelrhein Verwaltungs‑GmbH | Geschäftsführung: Dr. 

Andreas Hoffknecht, Udo Scholl | Sitz der Gesellschaft: Koblenz | Amtsgericht: Koblenz HRB 

24722 





 

 

Bauleitplanung 

Friedrich-Ebert-Ring 33 

56068 Koblenz 

 

Telefon 0261/398  

Telefax 0261/398  

@hwk-koblenz.de 

www.hwk-koblenz.de 

 
 
Ihr Schreiben vom    
AZ:     
Aufstellung des BBP „In der Kürt“, OG Herresbach 
  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Funktion als Träger öffentlicher Belange bedanken wir uns für die Einbeziehung in das oben genannte 
Planungsverfahren.  
 
Uns obliegt es festzustellen, ob durch die geplanten Maßnahmen Einschränkungen oder Behinderungen in 
Bezug auf die Entwicklungs- und Nutzungsmöglichkeiten unserer Handwerksbetriebe entstehen. 
 
Nach Durchsicht und Prüfung der vorliegenden Unterlagen haben wir keine Bedenken und Anregungen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen  

##248## 

Verbandsgemeindeverwaltung  

Vordereifel 

56727 Mayen 

  

  

  

Koblenz, 21.06.2021 
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Stellungnahme zu Belangen des
Anlagenschutzes (§18a LuftVG)

Datum: 21.06.2021

SIS/ND Aktenzeichen: V202100964

Bezeichnung der Maßnahme: Bebauungsplan der Ortsgemeinde Herresbach, "In der Kürt"

Art der Maßnahme: Bebauungsplan

Bauherr:

Name:
Adresse:
E-Mail:

Anfrage von:

Aktenzeichen: Mail

Datum: 25.05.2021

Name: Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel

Adresse: Kelberger Straße 26, 56727 Mayen

E-Mail: @vordereifel.de

Objekt:

Planversion:
Plandatum:
Dauer: unbefristet

Sehr geehrte Damen und Herren, 

durch die oben aufgeführte Planung werden Belange der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bezüglich 

§18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es werden daher unsererseits weder Bedenken noch 

Anregungen vorgebracht. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht notwendig. 

Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß § 31 LuftVG unberührt. 

Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) von unserer Stellungnahme informiert.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. i. A. 
Satelliten- und Technische Dienste
Systems & Infrastructure Services

Satelliten- und Technische Dienste
Systems & Infrastructure Services

(Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)
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E-Mail: @vordereifel.de 
 
Verbandsgemeindeverwaltung 

Vordereifel 

Kelberger Straße 26 

56727 Mayen 

   

 

Bahnhofstraße 32  

56410 Montabaur 

Telefon 02602 9228-0 

Telefax 02602 9228-27 

dlr-ww-oe@dlr.rlp.de 

www.dlr-westerwald-
osteifel.rlp.de 

 

 
 
 
30. Juni 2021 

Mein Aktenzeichen 
GA08_910/Herresbach 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 
 
 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
 

 

Telefon 
02602 9228  
 

  

 

Bauleitplanung 

Bebauungsplan "In der Kürt" der Ortsgemeinde Herresbach 

Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Dort. E-Mail vom 25.05.2021 - ohne Az. - 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aus flurbereinigungstechnischer, agrarstruktureller und siedlungsbehördlicher Sicht 
bestehen gegen die o.a. Planung vorerst keine Bedenken. 
 
Wir empfehlen die frühzeitige Abstimmung mit dem/den betroffenen landwirtschaft-
lichen Betrieb/en.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez.  



1

Von:        " " @LBBNET.DE>  
An:        " @vordereifel.de'" @vordereifel.de>,  
Kopie:        "' @abb-rlp.de'" @abb-rlp.de>, "' @abb-rlp.de'" < @abb-rlp.de>, "'postfach@abb-rlp.de'" 
<postfach@abb-rlp.de>, "' @abb-rlp.de'" < @abb-rlp.de>, "' @abb-rlp.de'" @abb-rlp.de>  
Datum:        12.07.2021 07:58  
Betreff:        2021_TÖB76_VGV Vordereifel, Aufstellung eines Bebauungsplans der Ortsgemeinde Herresbach für das Teilgebiet "In der Kürt"  

 

 

 

ABB-Nr.: 4200000420    

Aktenzeichen: AB 23/AB 234/D 2012  

   

   

VGV Vordereifel, Aufstellung eines Bebauungsplans der Ortsgemeinde Herresbach für das Teilgebiet "In 

der Kürt"; frühzeitige Beteiligung  

   

   

Sehr , 
 

anbei die pdf-Datei Ihrer gesendeten Anfrage. 
Zu dieser Maßnahme melden wir Fehlanzeige.  

   

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

 
Verwaltung Sparte Hochbau  

   

   

LANDESBETRIEB LIEGENSCHAFTS- UND BAUBETREUUNG  

Niederlassung Koblenz  

 
Hofstraße 257a  

56077 Koblenz 
Telefon 0261 9701-   

Telefax 0261 9701-   

@lbbnet.de  

www.lbbnet.de  

   

   

   

   


